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Einleitung und Gang der Untersuchung

Thema dieser Arbeit ist § 370 IV 3 der Abgabenordnung (AO). Dieser Satz
wird heute überwiegend als Kompensationsverbot bezeichnet.
§ 370 IV 3 AO legt fest, dass eine Steuerhinterziehung auch dann vorliegt,
wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte
ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht
werden können. Dadurch kann wegen vollendeter Steuerhinterziehung
strafbar sein, wer nach steuerrechtlicher Betrachtung gar keine Steuer
schuldet oder sogar einen Erstattungsanspruch gegen den Steuergläubiger
hat. Aufgrund dieser paradox erscheinenden Folgen ist die Vorschrift, wie
ihre Vorgängervorschriften, in ihrer Bedeutung und in ihrem Anwen-
dungsbereich höchst umstritten.

Nach der Kommentierung Beckers, dem gesetzgeberischen „Vater“ der
Reichsabgabenordnung (RAO) von 1919, sollte das steuerstrafrechtliche
Verbot des Vorteilsausgleichs dem Strafrichter ersparen, „bei verwickelten
Veranlagungen allen Einwendungen des Schuldigen nachgehen und die
ganze Veranlagung nachprüfen“1 zu müssen. Heute besteht indes völlige
Uneinigkeit, welche Bedeutung der Regelung zukommt und ob sie über-
haupt noch legitimiert werden kann. Zudem hat sich hinsichtlich der Fra-
ge, ob nachträglich geltend gemachte Steuerermäßigungen oder Steuervor-
teile die Steuerverkürzung und damit den Hinterziehungstatbestand doch
ausschließen können, mittlerweile eine wenig übersichtliche Kasuistik in
der Rechtsprechung gebildet. Weitgehend einig war man sich – zumindest
bis zu einer kürzlich ergangenen Entscheidung des 1. Strafsenats des BGH2

– lediglich hinsichtlich der Anwendbarkeit des Kompensationsverbots für
das Verhältnis von nicht festgesetzter Umsatzsteuer und nicht in Abzug ge-
brachten Vorsteuern.3

Grundlage der Diskussion um die Bedeutung des Kompensationsverbots
ist die Frage nach dem Rechtsgut und der Deliktsnatur der Steuerhinter-
ziehung. Über das Rechtsgut der Steuerhinterziehung ist bis heute keine
Einigkeit erzielt worden. Fraglich ist zudem, ob die Steuerhinterziehung
als Verletzungs- oder Gefährdungsdelikt eingeordnet werden kann. Diese

1 Becker Reichsabgabenordnung, S. 693.
2 BGH NJW 2019, 165.
3 Vgl. nur BGH wistra 1991, 107; OLG Köln wistra 2005, 440.
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Frage stellt sich insbesondere im Hinblick darauf, dass als Folge des Kom-
pensationsverbots auch Steuerhinterziehungen, die keine tatsächliche Ver-
ringerung von Steuereinnahmen bewirken, bestraft werden.

Daneben ist ungeklärt, wie sich das Verbot im Rahmen verschiedener
anderer Regelungen aus der Abgabenordnung auswirkt, etwa dem Haf-
tungsrecht, der Verzinsung oder der Verjährung. Hinzugekommen sind
die Fragen, die die neuen Vorschriften zur Selbstanzeige betreffen.

Die Arbeit soll das Kompensationsverbot auf die genannten Aspekte hin
untersuchen und den erst kürzlich aufgetretenen Unklarheiten, die das
Verbot im Bereich der neuen Selbstanzeigeregelungen betreffen, begeg-
nen.

Im ersten Teil der Arbeit wird die Steuerhinterziehung auf das durch sie
geschützte Rechtsgut, ihr Handlungsobjekt und ihre Deliktsnatur unter-
sucht. Nach herrschender Meinung in Literatur und Rechtsprechung
schützt § 370 AO das öffentliche Interesse am vollständigen und rechtzeiti-
gen Aufkommen der einzelnen Steuern beziehungsweise den Anspruch
des Staats auf den vollen Ertrag aus jeder einzelnen Steuerart.4 Die Rege-
lung des § 370 IV 3 AO scheint mit dieser Ansicht nicht in Einklang zu
bringen zu sein, da das Steueraufkommen nicht geschädigt wird, wenn
Gründe vorliegen, die den Steueranspruch mindern, auch wenn diese
nicht geltend gemacht wurden. Deshalb ist die Auffassung auf Kritik in
der Literatur gestoßen. Es wurde vorgeschlagen, dass das Schutzgut der
Steuerhinterziehung ein anderes sein müsse, etwa die Pflicht der Steuer-
bürger zur Offenbarung aller steuererheblichen Tatsachen5 oder das Be-
steuerungssystem als Ganzes6. Zum Teil wird auch vertreten, die Steuer-
hinterziehung schütze kein Rechtsgut, sondern sanktioniere den reinen
Verwaltungsungehorsam.7

In Anbetracht der Formulierung „wer…Steuern verkürzt“ ist zudem un-
klar, was Handlungsobjekt des Tatbestands sein soll – die tatsächlichen
Einnahmen oder bereits der Anspruch des Staats auf diese Einnahmen.8

4 Vgl. nur zu § 402 RAO a.F.: RGSt 59, 258 (262); 72, 184 (186); zu § 370 AO: BGHSt
36, 100 (102); BayObLG wistra 1982, 198 (199); Göggerle BB 1982, 1851 (1854 ff.);
Klein/Jäger § 370 Rn. 2; Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 54.

5 Ehlers FR 1976, 504 (505); Franzen/Gast Einl. Rn. 8; Troeger/Meyer Steuerstrafrecht,
S. 7 ff.; Tiedemann ZStW 82 (1970), 976 (979).

6 Dannecker Steuerhinterziehung, S. 174 ff.
7 Isensee NJW 1985, 1007 (1009); Kohlmann DStJG 6, 1983, 5 (19); Samson FG BGH,

S. 675 (685).
8 Suhr Rechtsgut, S. 33.
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Die Steuerhinterziehung setzt eine Steuerverkürzung oder das Erlangen
eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils als Taterfolg voraus, weshalb sie
den Erfolgs- und nicht den Tätigkeitsdelikten zugeordnet wird. Fraglich ist
jedoch, ob die Steuerhinterziehung als Gefährdungs- oder Verletzungsde-
likt klassifiziert werden kann, denn gerade für eine Steuerhinterziehung
unter Anwendung des Kompensationsverbots ist ein Schaden des Steuer-
gläubigers nicht erforderlich. Überwiegend wird angenommen, für die
Vollendung des Delikts genüge eine Gefährdung des Rechtsguts.9 Selbst
der Steueranspruch des Staats müsse nur gefährdet, nicht aber verletzt wer-
den. Hier wird untersucht, inwiefern zwischen Steuerhinterziehung und
den Vermögensdelikten des allgemeinen Strafrechts Parallelen oder Unter-
schiede bestehen und insbesondere, inwiefern sich der strafrechtliche Ver-
mögensbegriff der Straftaten des 22. Abschnitts des StGB und das Erforder-
nis eines Vermögensschadens auf die Steuerhinterziehung übertragen las-
sen. Die aus diesen Betrachtungen gewonnenen Ergebnisse dienen als
Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen im zweiten und drit-
ten Teil der Arbeit.

Der zweite Teil der Arbeit betrifft das Kompensationsverbot selbst. Hier
werden Entstehungsgeschichte und Bedeutung der Regelung beleuchtet.
Das Verbot geht auf die Reichsabgabenordnung aus dem Jahre 1919 zu-
rück und wurde mit leichten Modifikationen schließlich auch in die Abga-
benordnung von 1977 übernommen. Der ursprüngliche Zweck der Rege-
lung, die Vereinfachung des Strafverfahrens, scheint jedoch angesichts der
Rechtsprechung, die den kompensatorischen Umständen strafmildernden
Charakter beimisst, überholt. Deshalb ist die Bedeutung des § 370 IV 3 AO
in der Literatur sehr umstritten. Vertreten wird etwa, das Kompensations-
verbot beschreibe einen Fall des untauglichen Versuchs.10 Andere sehen in
§ 370 IV 3 AO eine rein deklaratorische Formulierung11 oder aber eine die
Kausalität betreffende Regelung.12 Ein weiterer Teil des zweiten Abschnitts
ist der Rechtsprechung zum Kompensationsverbot gewidmet. Hier erfolgt
eine zusammenfassende Darstellung klassifiziert nach Fallgruppen und
eine Analyse der Rechtsprechung. Aus dem Fallrecht wird herausgearbei-
tet, unter welchen Voraussetzungen eine Kompensation mit den im Straf-

9 Joecks/Jäger/Randt § 370 Rn. 15; Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 57 ff.; Schindhelm
Kompensationsverbot, S. 259 ff.

10 Meine Vorteilsausgleichsverbot, S. 54 ff.; ders. wistra 1982, 129 (130); 1991, 127
(131).

11 Menke Bedeutung des Kompensationsverbots, S. 239.
12 Hübschmann/Hepp/Spitaler/Peters § 370 Rn. 370.
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verfahren vorgebrachten Gründen zulässig ist und wann nichtkompensati-
onsfähige ‚andere Gründe‘ im Sinne des § 370 IV 3 AO vorliegen. Weiter-
hin wird geklärt, inwieweit kompensatorische Gründe im Rahmen der
Strafzumessung Berücksichtigung finden und auf die Frage nach Vorsatz
und Irrtum des Steuerhinterziehers in Kompensationsfällen eingegangen.
Daraufhin werden die verschiedenen Begehungsvarianten der Steuerhin-
terziehung sowie andere Vorschriften der Abgabenordnung auf die An-
wendbarkeit des Kompensationsverbots hin untersucht.

Nach einer kurzen Darstellung, wie in anderen Rechtsordnungen mit
Kompensationsfällen umgegangen wird, wird zuletzt die Kritik an
§ 370 IV 3 AO in den Blick genommen und auf die Möglichkeiten der Be-
rücksichtigung der ‚anderen Gründe‘ trotz des Verbots aus § 370 IV 3 AO
eingegangen.

Der dritte und letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendbar-
keit des Kompensationsverbots auf die Vorschriften zur Selbstanzeige:
§ 371 und § 398a AO. Bei einer Steuerhinterziehung mit einer Steuerver-
kürzung oder einem Steuervorteil großen Ausmaßes ist seit 2011 keine
Strafbefreiung durch Selbstanzeige mehr möglich. Die Selbstanzeige kann
nur noch ein Verfahrenshindernis bewirken. Ob bei der Berechnung der
Betragsgrenze des § 371 II Nr. 3 AO und bei der Bemessungsgrundlage des
Zuschlags in § 398a I Nr. 2 AO die kompensatorischen Umstände zu be-
rücksichtigen sind, ist umstritten.13 Diese aktuellen Fragen gilt es im Hin-
blick auf ihre besondere Bedeutung im Rahmen der Umsatzsteuerhinter-
ziehung zu beantworten.

13 AG Stuttgart NZWiSt 2014, 279; Klein/Jäger § 371 Rn. 186; Radermacher PStR
2014, 324; Rolletschke/Jope NZWiSt 2014, 259 (260); Rolletschke/Roth Stbg 2011,
200 (205).
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Das Delikt der Steuerhinterziehung

Der Tatbestand der Steuerhinterziehung ist in § 370 AO normiert. Dieser
stellt die wohl wichtigste Strafvorschrift unter den Steuerdelikten dar.14

Die Vorschrift in ihrer heutigen Fassung ist eine „Neuschöpfung“15 der
Abgabenordnung von 1977, stellt inhaltlich aber keine Neuregelung dar.
Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin (§ 392 AO) umschreibt sie jedoch die
Tatbestandsvoraussetzungen deutlicher, um dem Verfassungsgrundsatz des
Art. 103 II GG besser Genüge zu tun.16 Nach § 370 I AO ist wegen Steuer-
hinterziehung strafbar, wer den Finanzbehörden über steuerlich erhebli-
che Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder die Be-
hörden über solche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Steuern
verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.17 Was steuerlich
erhebliche Tatsachen sind, ergibt sich nicht aus § 370 AO selbst, sondern
aus den Einzelsteuergesetzen, etwa dem Einkommensteuergesetz (EStG)
oder dem Umsatzsteuergesetz (UStG). § 370 AO ist damit insoweit, wenn
auch nach umstrittener Ansicht, als Vorschrift mit normativen Tatbe-
standsmerkmalen ausgestaltet.18

§ 370 IV 1 1. HS AO legt fest, wann Steuern verkürzt sind: wenn sie
nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden. Satz 2
betrifft das Merkmal des nichtgerechtfertigten Steuervorteils. Ergänzend
fügt Satz 3 hinzu: „Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 sind auch dann
erfüllt, wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen
hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte bean-
sprucht werden können.“ Diese Konkretisierung wird allgemein als Kom-
pensationsverbot bezeichnet. Statt Klarheit zu schaffen, wirft die Vor-
schrift insbesondere im Zusammenspiel mit der Bestimmung in Satz 1 je-

1. Teil –

14 Kuhlen Grundfragen, S. 5.
15 Hübschmann/Hepp/Spitaler/Peters § 370 AO Rn. 1.
16 BT-Drucks. VI/1982 S. 194.
17 Die weiteren Tathandlungen des § 370 AO sollen für den Gang dieser Arbeit zu-

nächst weitgehend ausgeblendet werden.
18 Bülte BB 2010, 1759 (1766); Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 27.1; MüKo-StGB/

Schmitz/Wulf AO § 370 Rn. 17; für die Einordnung als Blankettvorschrift BVerfG
wistra 1991, 175; NJW 1995, 1883; BGH wistra 1987, 139 (142); Franzheim NStZ
1982, 137; Isensee NJW 1985, 1007 (1008 f.); Klein/Jäger § 370 Rn. 5; Joecks/Jäger/
Randt Einl. Rn. 5.
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doch einige Fragen auf: Wenn es für die Strafbarkeit keinen Unterschied
macht, ob dem Staat tatsächlich Steuereinnahmen entgangen sind, ist frag-
lich, wen und wovor § 370 AO schützen soll, wenn nicht den Fiskus vor
dem Verlust ihm gebührender Steuern durch unehrliches Verhalten. Wie
ist der Begriff Steuerverkürzung zu verstehen, wenn nicht als Minderung
von Steuereinnahmen? Diese Fragen sollen im Folgenden beantwortet
werden.

Das Rechtsgut der Steuerhinterziehung

Steuern sind nach § 3 I AO Geldleistungen, die von einem öffentlich-recht-
lichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden. Die
Erhebung von Steuern dient also dazu, Einnahmen auf Bundes-, Landes-
oder Kommunalebene zu erzielen. Der in demselben Gesetz normierte
Steuerhinterziehungstatbestand müsste demnach verwirklicht sein, wenn
der mit der Steuererhebung verfolgte Zweck vereitelt wird und dem Staat
Einnahmen unrechtmäßigerweise entgehen. Allerdings soll nach
§ 370 IV 3 AO der Tatbestand bereits dann verwirklicht sein, wenn falsche
Angaben gemacht wurden, die nicht abgeführte Steuer aber auch aus ‚an-
deren Gründen‘ also bei steuerehrlichem Verhalten dem Gläubiger nicht
zugestanden hätte. Soll mit § 370 AO überhaupt verhindert werden, dass
dem Hoheitsträger Einnahmen entgehen oder wird hier nicht sogar der
bloße „Steuerungehorsam“19 sanktioniert? Um die Frage zu beantworten,
welches Rechtsgut der Steuerhinterziehungstatbestand schützt, muss je-
doch darüber Klarheit bestehen, was für die Zwecke der vorliegenden Ar-
beit unter den Begriffen Rechtsgut und Rechtsgüterschutz zu verstehen ist.

Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts

Häufig ist zu lesen, das Strafrecht habe die Aufgabe, Rechtsgüter zu schüt-
zen.20 Der Terminus „Rechtsgut“ wird im StGB, etwa in § 34 StGB, zwar
verwendet, aber nicht definiert. Deshalb besteht Uneinigkeit darüber, was

A.

I.

19 Isensee NJW 1985, 1007 (1009); Kohlmann DStJG 6, 1983, 5 (19) spricht von „Zu-
widerhandlung gegen den steuerlichen Gesetzesbefehl“; Samson FG BGH, S. 675
(685): „Verwaltungsungehorsam“.

20 Jescheck/Weigend S. 7; Rengier AT § 3 Rn. 2; Roxin AT I § 2 Rn. 1; kritisch Jakobs AT
2/16 ff., 22 ff.
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Rechtgüter sind, wie sie zu ihrem Status kommen und welche Rolle der
Gesetzgeber bei diesem Vorgang einnimmt. Erschafft der Gesetzgeber
selbst Rechtsgüter oder findet er diese als schützenswertes „Etwas“ bereits
vor? Diese Frage ist vielleicht „gar nicht lösbar“,21 weshalb auch hier keine
allgemeingültige Antwort, sondern nur ein für den weiteren Gang der Ar-
beit tauglicher Ausgangspunkt gefunden werden soll.

Im Wesentlichen werden zwei Ansätze vertreten: Nach einem „system-
transzendenten“22 Rechtsgutsbegriff sind Rechtsgüter für den Gesetzgeber
gewissermaßen naturrechtlich vorgegeben. Der Gedanke geht auf Birn-
baum zurück, der eine „natürliche“, vom positiven Recht unabhängige De-
finition des Verbrechens suchte.23 Rechtsgüter können danach als verletz-
bare, schützbare Zustände,24 abstrakte Werte der Sozialordnung25 oder
aber als vergeistigte ideelle Werte26 beschrieben werden.

Nach einem normativen Verständnis27 ist Rechtsgut das, was der Gesetz-
geber als solches ausweist, also das, was er als (straf-)rechtlich schützens-
wert empfindet28 und in seinen Augen „als Bedingung gesunden Lebens
der Rechtsgemeinschaft für diese von Wert ist, an dessen unveränderter
und ungestörter Erhaltung sie nach seiner Ansicht ein Interesse hat, und
das er desshalb durch seine Normen vor unerwünschter Verletzung oder
Gefährdung zu sichern bestrebt ist.“29 Im grundgesetzlichen Wertesystem
bedeutet dies, dass der Strafgesetzgeber den Bürgern ein freies und friedli-
ches Zusammenleben unter Gewährleistung aller verfassungsrechtlich ga-
rantierten Grundrechte sicherstellen soll.30 Rechtsgüter können damit als
„Gegebenheiten oder Zwecksetzungen, die dem einzelnen und seiner frei-
en Entfaltung im Rahmen eines auf dieser Zielvorstellung aufbauenden so-
zialen Gesamtsystems oder dem Funktionieren dieses Systems selbst nütz-
lich sind“31 beschrieben werden. Dass Güter aus einem vorpositiven Wert-
urteil entstehen, mag zwar vorstellbar sein, soll jedoch in einer „wertplura-

21 Stratenwerth FS Lenckner, S. 377 (388).
22 Hassemer Theorie, S. 19; Kudlich ZStW 127 (2015), 635 (643).
23 Birnbaum Rechtsgutverletzung und Verbrechen, passim.
24 Jäger Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz, S. 13.
25 Jescheck/Weigend S. 257.
26 Baumann/Weber/Mitsch/Eisele AT § 2 Rn. 10.
27 Auch formaler oder systemimmanenter Rechtsgutsbegriff genannt.
28 Engländer ZStW 127 (2015), 616 (620).
29 Binding Die Normen, S. 353 ff.
30 Roxin AT I § 2 Rn. 7.
31 Roxin AT I § 2 Rn. 7.
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listischen oder gar multikulturellen Gesellschaft nicht möglich“32 sein.
Erst durch das demokratische Gesetzgebungsverfahren könne ein Konsens
über Werte, der zur Legitimation staatlicher Eingriffe ausreicht, hergestellt
werden.33

Dieser Auffassung hat auch das Bundesverfassungsgericht in der Ge-
schwisterbeischlafentscheidung34 zugestimmt. Es sei nach der grundgesetz-
lichen Ordnung Sache des demokratisch legitimierten Gesetzgebers, eben-
so wie die Strafzwecke auch die mit den Mitteln des Strafrechts zu schüt-
zenden Güter festzulegen und die Strafnormen gesellschaftlichen Entwick-
lungen anzupassen. Diese Befugnis könne nicht unter Berufung auf angeb-
lich vorfindliche oder durch Instanzen jenseits des Gesetzgebers ‚anerkann-
te‘ Rechtsgüter eingeengt werden. Die Grenze strafgesetzgeberischen Han-
delns „findet ihre Grenze vielmehr […] nur in der Verfassung selbst, wenn
und soweit diese die Verfolgung eines bestimmten Zwecks von vornherein
ausschließt.“35 Dies bedeutet indes nicht, dass das Strafrecht damit von der
Aufgabe, dem Schutz von Rechtsgütern zu dienen, befreit wäre. Jedoch ist
der Gesetzgeber nicht zwingend daran gebunden, bei der Schaffung einer
Strafvorschrift ein Schutzgut im Sinne eines anerkannten, vorfindlichen
Wertes konkret zu benennen. Er muss hierbei lediglich das verfassungs-
rechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip beachten und dafür nach dem legi-
timen Zweck einer Strafnorm suchen.

Wenn im Folgenden von Rechtsgut gesprochen wird, so ist damit die
ratio legis zu verstehen und damit der hinter einer Norm stehende Grund,
der den Gesetzgeber veranlasst hat, in verhältnismäßiger Weise mit den
scharfen Mitteln des Strafrechts einzuschreiten.

Funktion und Erscheinungsformen des Rechtsguts

Während über den Begriff des Rechtsguts noch keine Einigkeit erzielt wur-
de, ist eine seiner wichtigsten Funktionen in der Literatur weitgehend ge-
klärt: Die Auslegung eines Straftatbestands muss sich an dem jeweils ge-
schützten Rechtsgut orientieren.36 Darüber hinaus soll der Gedanke, eine

II.

32 Amelung in: Rechtsgutstheorie, S. 163.
33 Amelung in: Rechtsgutstheorie, S. 163.
34 BVerfGE 120, 224.
35 BVerfGE 120, 224 (242).
36 LK/Jescheck 11. Aufl. Vor § 13 Rn. 8; Maurach/Zipf AT I § 19 Rn. 17; Roxin AT I § 2

Rn. 4.
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Norm schütze etwas „hinter“ ihr Stehendes, den Gesetzgeber dazu anhal-
ten, die Geltung von Verhaltensnormen nicht um ihrer selbst willen zu
schützen.37 Das Rechtsgut kann also als heuristisches Instrument angese-
hen werden, das zur Auslegung des Tatbestands, zur Kontrolle der Verein-
barkeit eines Strafgesetzes mit der Verfassung sowie der rechtspolitischen
Diskussion dient.38

Rechtsgüter können kategorisiert werden als Individual- und Kollektiv-
rechtsgüter. Erstere dienen den Interessen einer bestimmten Person oder
Personengruppe, kollektive Rechtsgüter, die auch als Universalrechtsgü-
ter39 bezeichnet werden, den Interessen vieler Personen oder der Allge-
meinheit.40

Hefendehl unterteilt kollektive Rechtsgüter weiter in solche, die dem
Einzelnen Freiheitsräume schaffen, und solche, die den Staat und seine
Rahmenbedingungen schützen.41 Das Rechtsgut der Steuerhinterziehung
kann danach – unabhängig von seiner konkreten Bestimmung – als ein
kollektives Gut eingeordnet werden, da es jedenfalls keinem Individuum
unmittelbar, sondern vielmehr dem Staat als Ganzem oder der Gesellschaft
dienen muss.

Bestimmung des Rechtsguts

Obwohl das Rechtsgut in aller Regel der materielle Grund einer Verhal-
tensnorm ist, ist es im Tatbestand selbst meist nicht ausdrücklich nor-
miert. Deshalb muss nach dem oben Gesagten der dahinterstehende ge-
setzgeberische Wille Ausgangspunkt der Bestimmung des Rechtsguts eines
Tatbestands sein. Obwohl Schleeh42 noch zum Ergebnis kam, die Frage des
Rechtsguts der Steuerhinterziehung sei weitgehend geklärt, ist bei Auswer-
tung der heutigen einschlägigen Literatur eher das Gegenteil der Fall.

III.

37 Amelung in: Rechtsgutstheorie, S. 169; ders. in: Recht und Moral, S. 277 ff.
38 Amelung in: Rechtsgutstheorie, S. 158.
39 Jescheck/Weigend S. 259.
40 Hefendehl Kollektive Rechtsgüter, S. 19.
41 Hefendehl Kollektive Rechtsgüter, S. 113 ff.
42 Schleeh NJW 1971, 739.
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Kein Rechtsgut?

Die wohl provokanteste Literaturansicht hält die Steuerhinterziehung für
rechtsgutslos. Nach ihr soll durch § 370 AO allein der Ungehorsam gegen
den steuerlichen Gesetzesbefehl bestraft werden.43 Im Gegensatz zum
Kernstrafrecht sichere das Steuerstrafrecht nicht einmal ein Minimum so-
zialethischer Wertungen ab, da kein gesellschaftlicher Konsens über die
steuerlichen Belastungen bestehe. Die einzelnen Steuergesetze seien – je-
denfalls aus Sicht der Steuerpflichtigen – weder materiell gerecht noch lo-
gisch zu durchdringen. Wenn aber keine Einsicht in den dem strafrechtli-
chen Gebot zugrundeliegenden Gesetzesapparat bestehe, dann werde nur
der Steuerungehorsam sanktioniert und nicht mehr als die „öffentliche
Kasse“ geschützt. Natürlich liegt diese Annahme nahe, da § 370 AO für die
Tathandlung auf die Steuergesetze verweist und sich der Verkürzungser-
folg auch nur anhand der nach den Steuergesetzen festzusetzenden Steuer
bemessen lässt. Wird Absatz 4 in den Blick genommen, scheint es tatsäch-
lich nicht auf die Verletzung irgendeines gesetzgeberisch bestimmten Wer-
tes anzukommen, sondern auf die bloße Verletzung der steuerlichen Ge-
setzesbefehle.

Der Verstoß gegen gesetzliche Pflichten allein um der gesetzlichen
Pflicht willen dürfte als Grund für die Schaffung und Existenz eines Straf-
tatbestands dem Verhältnismäßigkeitsprinzip indes nicht genügen. Näher-
liegend wäre dann die Ausgestaltung als Ordnungswidrigkeit,44 wobei
auch eine solche ohne jegliches schützenswerte Interesse unverhältnismä-
ßig sein dürfte. Die eben angeführte Ansicht Isensees kann natürlich nicht
deshalb abgelehnt werden, weil die Steuerhinterziehung nun einmal ein
Straftatbestand und keine bloße Ordnungswidrigkeit ist. Zudem könnte
auch eingewandt werden, eine Steuerhinterziehung wäre auch unter der
Voraussetzung des Vorliegens einer Täuschung, eines Vermögensschadens
und der Bereicherungsabsicht nach § 263 StGB strafbar, weshalb dann ge-

1.

43 Isensee NJW 1985, 1007 (1008 f.); Kohlmann DStJG 6, 1983, 5 (19).
44 Die Frage, ob und warum ein Delikt als Strafvorschrift oder bloße Ordnungswid-

rigkeit ausgestaltet ist, ist nicht geklärt und kann auch hier nicht geklärt werden.
Zwar dient auch das Ordnungswidrigkeitenrecht dem Rechtsgüterschutz (Roxin
AT I § 2 Rn. 62), nach der hier vertretenen Auffassung obliegt die Bewertung des
Unrechtsgehaltes einzelner Verhaltensweisen jedoch dem Gesetzgeber. Dieser
kann nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei Rechtsgutsverletzungen
mit Bagatellcharakter oder aus Gründen der Subsidiarität bestimmte Verhaltens-
weisen dem Ordnungswidrigkeitenrecht unterwerfen.
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wisse Steuerverkürzungen mit Kriminalstrafe bedroht würden, andere je-
doch nicht, gäbe es den Hinterziehungstatbestand nicht.45

Dieser Schluss ist aber nicht zwingend, da nun einmal nicht alle der in
§ 370 AO benannten Konstellationen vom Gesetzgeber mit Kriminalstrafe
bedroht werden müssen und nicht von der Strafbarkeit einer Konstellation
auf die Strafbarkeit aller geschlossen werden kann. Wenn sich aber hinter
wenigstens einer Begehungsweise des § 370 AO ein Rechtsgut verbirgt, wie
etwa das auch von § 263 StGB geschützte Vermögen,46 so kann § 370 AO
nicht insgesamt vorgehalten werden, er schütze keinerlei Rechtsgut. Dass
nicht blind der Steuerungehorsam strafbewehrt ist, wird dadurch deutlich,
dass nicht einfach auf den Verstoß gegen steuerliche Pflichten verwiesen,
sondern die Tathandlung genau beschrieben und ein Taterfolg, die Steuer-
verkürzung oder das Erlangen von Steuervorteilen, bestimmt ist. Damit
wird erkennbar, dass der Gesetzgeber ein bestimmtes Gut vor Angriffen
schützen wollte.47 Ein vollkommener gesellschaftlicher Konsens über die
Strafbarkeit bestimmter Verhaltensweisen wird sich wohl – abgesehen von
den Kapitaldelikten – ohnehin niemals herstellen lassen. Dies ist aber auch
nicht nötig, da es – jedenfalls nach der hier vertretenen Ansicht – allein auf
die Einschätzung des Gesetzgebers ankommt. Übereinkunft dürfte aber da-
rüber bestehen, dass ganz allgemein Steuern erhoben werden, um den
Staat – verstanden als Sozialstaat und Garant für die freiheitliche Grund-
ordnung – zu finanzieren und dieses Ziel nicht durch Steuerhinterziehun-
gen konterkariert werden soll. Damit könnten selbst der hier genann-
te „Steuergehorsam“ und die „öffentliche Kasse“ ein Rechtsgut für
§ 370 AO bilden: nämlich die Sicherung der Staatsfinanzierung. Als rechts-
gutslos kann die Steuerhinterziehung damit nicht bezeichnet werden.

Steueraufkommen

Nach weit überwiegender Auffassung soll § 370 AO „den Anspruch des
Staates auf den vollen Ertrag aus jeder einzelnen Steuerart“48 oder aber das
„öffentliche Interesse am vollständigen und rechtzeitigen Aufkommen der

2.

45 Vgl. Hübschmann/Hepp/Spitaler/Peters § 370 Rn. 39 f.
46 Siehe nur MüKo-StGB/Hefendehl § 263 Rn. 1; NK-StGB/Kindhäuser § 263 Rn. 10;

Schönke/Schröder/Perron § 263 Rn. 1/2.
47 Hoff Handlungsunrecht, S. 10.
48 Vgl. nur zu § 402 RAO a.F.: RGSt 59, 258 (262); 72, 184 (186); zu § 370 AO:

BGHSt 36, 100 (102); ZfZ 1958, 145 (147); BayObLG wistra 1982, 198 (199).
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einzelnen Steuern“49 schützen. Zwar ist das Interesse ein autoritatives Mi-
nus zum Anspruch, beides soll aber zum Ausdruck bringen, dass im Inter-
esse aller dem Steuergläubiger seine rechtmäßig auferlegten Steuererträge
nicht entgehen sollen. Wenn mit dem hier genannten Anspruch nicht der
Steueranspruch aus § 38 AO, sondern der (generelle) Anspruch des Fiskus
auf die Steuereinnahmen gemeint ist, wird deutlich, dass dieser Anspruch
im Gegensatz zum Anspruch aus § 38 AO durch eine Steuerstraftat nicht
real beeinträchtigt werden kann.50 Im Übrigen geht es in beiden Fällen um
den Schutz des Vermögens des Staats, soweit es über das Steueraufkom-
men generiert wird.51 Dies leuchtet ein, da § 370 AO ein betrugsähnliches
Delikt ist.52

Kann der Steueranspruch nicht in voller Höhe geltend gemacht werden
und entgehen dem Fiskus dadurch Einnahmen, so ist dieses Interesse oder
der Anspruch auf das Aufkommen aus der jeweiligen Steuer berührt. Das
Vermögen des Staats muss aber nicht unbedingt dauerhaft geschmälert
sein, wie sich aus § 370 IV AO und im Besonderen aus dessen Satz 3 ergibt.
Hiernach kann eine Steuerverkürzung ja gerade auch dann vorliegen,
wenn die Steuer aus anderen Gründen hätte ermäßigt werden können
oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden
dürfen. Fraglich ist deshalb, ob die Steuerhinterziehung einen ganz ande-
ren oder zumindest einen weiteren als rein fiskalischen Schutzzweck hat.

Es ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass Rechtsgüter innerhalb
einer Strafnorm konkurrieren. Der Diebstahlstatbestand etwa schützt Ei-
gentum und Gewahrsam,53 der Raubtatbestand zudem noch die persönli-
che Freiheit54. Ein solches Dilemma ist auch für das Rechtsgut der Steuer-
hinterziehung vorstellbar.

49 BGH MDR 1952, 121; Göggerle BB 1982, 1851 (1854 ff.); Klein/Jäger § 370 Rn. 2;
Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 54.

50 Hierzu ausführlicher beim Begriff des Handlungsobjekts S. 45.
51 RGSt 59, 258 (262); 72, 184 (186); zu § 370 AO: BGHSt 36, 100 (102); MDR 1952,

121; ZfZ 1958, 145 (147); BayObLG wistra 1982, 198 (199); Göggerle BB 1982,
1851 (1854 ff.); Klein/Jäger § 370 Rn. 2; Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 54; Rolletsch-
ke/Kemper § 370 Rn. 18; Schmitz Unrecht und Zeit, S. 95; MüKo-StGB/Schmitz/
Wulf AO § 370 Rn. 6; Wulf Handeln und Unterlassen, S. 262.

52 Kuhlen Grundfragen, S. 37. Auf das Verhältnis des § 370 AO zu § 263 StGB soll an
späterer Stelle eingegangen werden.

53 Siehe nur BGHSt 10, 400 (401); OLG Hamm NJW 1964, 1428; Lackner/Kühl
§ 242 Rn. 1;

54 Schönke/Schröder/Bosch § 249 Rn. 1.
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Anspruch auf Offenbarung steuererheblicher Tatsachen

Insbesondere aufgrund des Kompensationsverbots kann es für die Strafbar-
keit wegen Steuerhinterziehung genügen, dass der Steuerbehörde steuerer-
hebliche Tatsachen vorenthalten werden, dem Fiskus hieraus effektiv aber
keine Einnahmen entgehen. Daraus wird teilweise gefolgert, dass der An-
spruch des Staats auf pflichtgemäße Offenbarung aller steuererheblichen
Tatsachen von § 370 AO zumindest mitgeschützt sein müsse.55

Allgemein ergibt sich die Offenbarungspflicht für Beteiligte des Steuer-
verfahrens aus § 90 I AO, wonach diese verpflichtet sind, an der Ermitt-
lung des Sachverhalts mitzuwirken und die für die Besteuerung erhebli-
chen Tatsachen vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen. Nach
§ 153 AO ist auch nachträglich der fehlerhafte Sachverhalt zu korrigieren.
Aber auch in den Einzelsteuergesetzen sind solche Pflichten niedergelegt,
wie etwa in §§ 41a, 45a EStG oder § 18 UStG. Nur durch die richtige und
vollständige Angabe von steuerpflichtigem Einkommen und Vermögen ist
es dem Steuergläubiger möglich, den zu fordernden Betrag korrekt festzu-
setzen. Da Steueransprüche kraft Gesetzes entstehen, kann der Staat von
sich aus nicht feststellen, wie hoch die Ansprüche im Einzelnen sind. Die
Steuerbehörde ist somit maßgeblich auf die Einhaltung der Mitwirkungs-,
Aufzeichnungs-, Erklärungs-, Auskunfts- und Anzeigepflichten des Steuer-
pflichtigen angewiesen. Die Steuerfestsetzung ist ein Massengeschäft, wes-
halb auch eine eingehende Kontrolle auf Richtig- und Vollständigkeit
nicht erfolgen kann, sie beschränkt sich auf Stichproben. Erst diese eigen-
tümliche Lage des Steuergläubigers bewirkt, dass die Gefahr für das Ver-
mögen des Fiskus schon gegeben ist, wenn über einen steuerlich erhebli-
chen Sachverhalt gar nicht oder nicht vollständig aufgeklärt wird oder un-
richtige Angaben gemacht werden.56 Die Beeinträchtigungen der Sachver-
haltsaufklärung werden als sozialethisch missbilligenswert und als einer
der Gründe für die Strafwürdigkeit der Steuerhinterziehung eingestuft.57

Die Angewiesenheit des Staats auf die Mitwirkung des Steuerpflichtigen
stellt per se eine Gefahr für das Steueraufkommen dar und macht dieses
besonders empfindlich und verletzlich. Ob der Offenbarungsanspruch da-

3.

55 Ehlers/Lohmeyer 4. Aufl. S. 6, die aber von „Erfüllung der Pflichten, welche der
Sachverhaltsvermittlung dienen“ sprechen; dies. daran festhaltend 5. Aufl. S. 10 f.;
Ehlers FR 1976, 504 (505); Franzen/Gast Einl. Rn. 8 ff.; ders. DStR 1965, 187 (188);
Tiedemann ZStW 82 (1970), 969 (979).

56 Ehlers FR 1976, 504 (505); Kohlmann/Sandermann StuW 1974, 221 (235).
57 Dannecker Steuerhinterziehung, S. 158 f.
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durch selbst zum Rechtsgut werden kann, ist aber fraglich. Der Offenba-
rungsanspruch entspringt dem Steuersystem, das nur über die Mitwirkung
des Steuerschuldners funktioniert. Er ist somit nur Mittel zum Zweck, die
staatlichen Einkünfte zu sichern. Zwar erfordert § 370 AO eine gewisse
„Steuerunehrlichkeit“58 und sanktioniert die Verletzung der Erklärungs-
pflichten.59 Voraussetzung ist aber dennoch, dass in Folge der deliktischen
Handlung Steuern verkürzt werden. Käme es tatsächlich ausschließlich da-
rauf an, dass Mitwirkungspflichten verletzt würden, wäre das Rechtsgut
bereits hierdurch berührt und der Zusatz „und dadurch Steuern verkürzt“
völlig überflüssig. Die Steuerhinterziehung würde zum schlichten Unter-
nehmensdelikt. Die tatbestandlichen Erfolge der Steuerverkürzung und
des Erlangens eines Steuervorteils zu ignorieren dürfte insbesondere aber
vor dem Hintergrund der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zum
Verbot der Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen60 nicht durchführ-
bar sein.

Schließlich überzeugt auch das systematische Argument, wegen
§ 370 IV 3 AO könne es nicht auf das Steueraufkommen ankommen,
nicht. Nur weil im Einzelfall kein Steuerausfall erforderlich ist, muss dies
nicht grundsätzlich bedeuten, dass nicht das Vermögen geschützt wird.
Auch wenn keine tatsächliche Beeinträchtigung des Steueraufkommens
eintritt, bleibt eine Gefährdung des Steueraufkommens auch hier möglich.
Ein weiteres Argument kann auch aus dem Betrugstatbestand hergeleitet
werden. Hier ist Tathandlung die Täuschung. Zur Strafbarkeit führt diese
Täuschung jedoch nur, wenn sie eine Vermögensschädigung zur Folge
hat.61 Auch wenn in Einzelfällen ein Schaden trotz wirtschaftlicher Ausge-
glichenheit von Leistung und Gegenleistung angenommen wurde,62 be-
deutet dies nicht, dass § 263 StGB zu einem „Vergehen gegen die Wahrheit
im Geschäftsverkehr“ verkümmern würde.63 Schließlich kann an der An-
sicht, § 370 AO schütze den Anspruch auf steuerliche Offenbarung, auch
kritisiert werden, dass § 370 AO damit über § 370 I Nr. 2 AO hinaus auch
in der Variante der Nr. 1 AO zum Sonderpflichtdelikt würde,64 denn steu-
erliche Mitwirkungspflichten treffen nur bestimmte Personen. Die nicht

58 So das von der Rechtsprechung entwickelte ungeschriebene Tatbestandsmerkmal
RGSt 61, 81 (84), 186 (188); 63, 95 (99); 70, 10 (11); 71, 216 (217).

59 BGH wistra 1997, 302 (303).
60 BVerfGE 126, 170 (198); NJW 2013, 365 (366).
61 RGSt 74, 167 (169); BGHSt 16, 220 (221).
62 Grundlegend BGHSt 16, 321; 23, 300.
63 BGH NStZ 2001, 41 (42).
64 Bülte NZWiSt 2016, 52 (55).
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zur Mitwirkung Verpflichteten, etwa zur Außenprüfung Beauftragte,
könnten dann nicht Täter einer Steuerhinterziehung sein.65 Diese Folge
wird in Literatur und Rechtsprechung jedoch überwiegend abgelehnt.66

Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass die Erfüllung
der steuergesetzlichen Pflichten zumindest nicht alleiniges Rechtsgut des
Hinterziehungstatbestands sein kann.

Verletzter der Steuerhinterziehung

Zäumt man das Pferd von hinten auf, so kann die Frage nach dem Rechts-
gut möglicherweise anhand desjenigen beantwortet werden, der durch die
Steuerhinterziehung verletzt ist. Verletzter (im Sinne des § 77 StGB) ist
derjenige, in dessen Rechtssphäre durch das konkrete Delikt eingegriffen
wird, also der Inhaber des Rechtsguts, das durch den verwirklichten Straf-
tatbestand geschützt wird.67 Danach kommt hier zunächst der Hoheitsträ-
ger in Betracht, der Gläubiger der jeweiligen Steuer und damit Inhaber des
Steueranspruchs ist.

Durch die Steuererhebung soll aber nicht staatliches Vermögen ange-
häuft werden, sondern sie soll den Finanzbedarf des Staats zur Finanzie-
rung öffentlicher Aufgaben decken. Wer Steuern hinterzieht, hindert die
Erfüllung dieser Aufgaben und schädigt letztlich die Solidargemeinschaft.
Nach der Ansicht Terstegens seien daher Verletzte einer Steuerhinterzie-
hung die anderen (steuerpflichtigen) Staatsbürger, deren Vermögen auch
durch den unlauteren Steuerwettbewerb beeinträchtigt würde, sowie das
durch öffentliche Lasten finanzierte Gemeinschaftsleben.68 Dem ist entge-
genzuhalten, dass die Aufgaben erst im Haushaltsplan des Hoheitsträgers
konkretisiert werden und von politischen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen abhängig sind.69 Eine konkrete Beeinträchtigung der noch nicht
festgelegten durch Steuern zu finanzierenden Aufgaben dürfte daher
schwer feststellbar sein. Ebenso dürfte sich nur schwer ein konkreter Ver-
mögensschaden anderer Steuerpflichtiger nachweisen lassen. Die anderen

4.

65 Dannecker Steuerhinterziehung, S. 173 f.
66 BGH NStZ 1990, 80 (81); wistra 2007, 112 (114); BayVGH NZWiSt 2014, 275

(277); LG Köln wistra 2015, 404 (408); Klein/Jäger § 370 Rn. 25; Rolletschke/
Kemper § 370 Rn. 42; Wulf Handeln und Unterlassen, S. 92 ff.

67 Vgl. nur RGSt 11, 53 (54); 21, 231; BGHSt 31, 207 (210); LG Hamburg NStZ
2002, 39 (40); Lackner/Kühl § 77 Rn. 6; MüKo-StGB/Mitsch § 77 Rn. 4.

68 Terstegen Steuer-Strafrecht, S. 81.
69 Dannecker Steuerhinterziehung, S. 175.
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Inanspruchgenommenen, der Wettbewerb und das Gemeinschaftsleben
können allenfalls mittelbar beeinträchtigt werden.70 Gemindert wird nur
der große „Einkommenstopf“ des steuererhebenden Hoheitsträgers, aus
dem die Mittel zur Erledigung der öffentlichen Aufgaben geschöpft wer-
den. Erst die Summe aller hinterzogenen Abgaben – die aber lediglich
grob geschätzt werden kann – könnte eine solche Größenordnung errei-
chen, die zusätzliche steuerliche Belastungen erfordert. Steuererhöhungen
sind aber nur ein Mittel, mit dem der Staat seine wirtschaftliche Hand-
lungsfähigkeit bewahren kann. Eine größere Rolle dürften insoweit Darle-
hen und Staatsanleihen spielen. Unmittelbar verletzt durch die Steuerhin-
terziehung ist damit aber zunächst nur der jeweilige Hoheitsträger. Das
Vermögen der anderen Steuerpflichtigen und das durch öffentliche Lasten
finanzierte Gemeinschaftsleben werden nur mittelbar beeinträchtigt. Bei-
des wird dadurch jedoch nicht zum (weiteren) Rechtsgut der Steuerhinter-
ziehung.

Besteuerungssystem

Eine weitere Auffassung sieht neben dem Fiskalvermögen das Besteue-
rungssystem als Ganzes, verstanden als „die Kombination und Ausgestal-
tung der verschiedenen Steuern, die in einem Staat erhoben werden“, als
geschützt an.71 Die Erhebung von Steuern verfolge auch mittelbare wirt-
schafts- und sozialpolitische Ziele. Die Steuerpflichtigen würden, von der
steuerbedingten Vermögensentziehung beeinflusst, wirtschaftliche Ent-
scheidungen treffen, die ihrerseits wieder Abläufe auslösten, welche
schließlich zu den erwünschten wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen
führten. Durch die Steuerhinterziehung entziehe sich ein Steuerpflichtiger
der konjunkturpolitischen Wirkung der Lenkungsbesteuerung, die mittel-
bar verfolgten Ziele liefen ins Leere.

Dannecker, der Begründer dieser Auffassung, sieht seine These durch die
Parallele zu den speziellen Betrugstatbeständen §§ 264 und 265b StGB be-
stätigt, bei denen die Kontinuität des Rechtsgüterschutzes dadurch ge-
währleistet wird, dass zusätzlich zum verfolgten Zweck auch noch das „In-
strumentarium zu dessen Verwirklichung“ mitgeschützt wird.72 Der Sub-
ventionsbetrug, § 264 StGB, etwa soll die Planungs- und Dispositionsfrei-

5.

70 Seckel Steuerhinterziehung, S. 45.
71 Dannecker Steuerhinterziehung, S. 147.
72 Dannecker Steuerhinterziehung, S. 175.
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heit im Bereich der Wirtschaftsförderung73 und nach nicht unumstrittener
Auffassung über das öffentliche Vermögen hinaus die gesamte Institution
der Subvention als staatliches Lenkungsinstrument74 und die mit der Len-
kung verfolgten wirtschaftspolitischen Ziele75 schützen. Dies mache den
Subventionsbetrug zum Wirtschaftsdelikt.76 Ebenso soll durch den in
§ 265b StGB unter Strafe gestellten Kreditbetrug neben dem Vermögen des
Kreditgebers auch das für das Funktionieren der Volkswirtschaft besonders
wichtige Kreditwesen insgesamt geschützt werden.77 Die Einführung eines
Subventionsbetrugstatbestands wurde maßgeblich darauf gestützt, dass die
„mißbräuchliche Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen“, also der
Bereich „indirekter Subventionierung“, gemäß § 370 AO strafbar sei, der
strafrechtliche Schutz direkter Subventionierung aber dahinter zurückblei-
be.78 Damit ist die Nähe der beiden Tatbestände offenbar. Ob deshalb aber
auch von dem Rechtsgut des später normierten Subventionsbetrugs auf
dasjenige der Steuerhinterziehung geschlossen werden kann, ist damit
nicht gesagt.

Fraglich ist zudem, ob der Schutz der wirtschaftlichen Dispositionsfrei-
heit mit dem dahinterstehenden System als staatlicher Institution gleichge-
setzt werden kann. Der Schutz der Dispositionsfreiheit geht nämlich regel-
mäßig mit dem Vermögensschutz einher. Schließlich beinhaltet Letzterer
auch immer die Freiheit, das Vermögen in einer bestimmten Weise zu ver-
wenden.79 Der Verwendungszweck von Steuern ist im Gegensatz zu dem
von Subventionen zunächst auch unbestimmt, weshalb Planung und Ver-
wirklichung durch den Steuerausfall nicht unmittelbar betroffen sind. Die
mit den Einnahmen finanzierten staatlichen Aufgaben, Investitionen oder
Ausgaben bilden vielmehr ein Rechtsgut mit den Einnahmen selbst. Das
hinter der Besteuerung stehende System wird, wenn überhaupt, nur reflex-
mäßig beeinträchtigt. Die Vermögensentziehung beim Steuerpflichtigen
und die damit zusammenhängenden Wirkungen als das von Dannecker
verstandene Steuersystem bilden nur die Kehrseite des Vermögenszuwach-

73 BT-Drucks. VII/5291 S. 5.
74 Schönke/Schröder/Perron § 264 Rn. 4 m.N.; kritisch Fischer § 264 Rn. 2a; Hack

Subventionsbetrug, S. 65 ff.; MüKo-StGB/Ceffinato § 264 Rn. 8.
75 LK/Tiedemann § 264 Rn. 23.
76 Sannwald Subventionsbegriff, S. 65.
77 BT-Drucks. VII/3441 S. 51; OLG Celle wistra 1991, 359; LK/Tiedemann § 265b

Rn. 10 ff.; a.A. SK-StGB/Hoyer § 265b Rn. 6 ff.; MüKo-StGB/Kasiske § 265b Rn. 1.
78 BT-Drucks. VII/3441 S. 17.
79 So auch SK-StGB/Hoyer § 264 Rn. 13.
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ses auf staatlicher Seite durch das Steueraufkommen.80 Zwar kann die Ge-
währung von Steuervorteilen oder die Auferlegung von Steuern im wirt-
schaftlichen sowie im privaten Bereich politisches Instrument sein, um
ökonomische, ökologische oder demographische Ziele zu erreichen.81

Hauptzweck einer solchen Lenkungsbesteuerung bleibt – so auch nach der
Legaldefinition in § 3 I AO – neben dem sozialen oder jedenfalls steuern-
den Gedanken aber schlicht die Erzielung von Einnahmen.82 Dies wird
deutlich, wenn der Zeitpunkt nach Entstehen des Steueranspruchs be-
trachtet wird: Ab diesem Zeitpunkt kommt es nicht mehr auf das Len-
kungsziel an; das staatliche Interesse beschränkt sich dann auch bei Sozial-
zwecksteuern auf die reine Mehrung von Einnahmen.83 § 370 AO ist nicht
zu entnehmen, dass auch strafbar sein soll, wer durch sein steuerunehrli-
ches Verhalten diese politischen Ziele konterkariert. Lenkungssteuern sind
auch nicht immer von demjenigen abzuführen, der durch sie belastet wer-
den soll, wie etwa das Beispiel der „Öko-Steuer“ zeigt, die den Verbraucher
belastet, aber vom Unternehmer abzuführen ist. Sie können daher von
dem Betroffenen selbst auch nicht hinterzogen werden.

Die Überlegungen zum Rechtsgut des Kreditbetrugs können auch nicht
ohne weiteres auf den Hinterziehungstatbestand angewandt werden, denn
§ 265b StGB schützt eine privatwirtschaftliche Institution, die Steuererhe-
bung ist aber eine staatliche. Wäre die gesamte Institution „Steuersystem“
unter strafrechtlichen Schutz gestellt, so diente dies nur dem Selbstzweck,
nämlich der Verwirklichung der steuerlichen Gesetzesbefehle, und würde
den Anforderungen an die Legitimation von Strafe nicht gerecht. Das
Steuersystem ist demnach nicht zusätzliches Rechtsgut der Steuerhinterzie-
hung.

Gerechte Verteilung der Steuerlast

Im seinem Zinsurteil84 hat das BVerfG das aus dem Gleichheitssatz folgen-
de Gebot der gleichmäßigen Lastenverteilung betont. In dem von den
Grundsätzen der Gleichheit und der Gesetzmäßigkeit geprägten Steuer-
schuldverhältnis entspräche der Pflicht des Schuldners zur gesetzmäßigen

6.

80 Vgl. Suhr Rechtsgut, S. 28.
81 Siehe nur Schmölders Finanzpolitik § 38.
82 Maunz/Dürig/Seiler Art. 105 Rn. 56.
83 Müller-Horn Steuerliche Nebenleistungen, S. 85.
84 BVerfGE 84, 239.
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Steuerzahlung die Pflicht des Gläubigers zur gesetzmäßigen Steuererhe-
bung. Schließlich müssten aber auch bei der Erhebung die Regeln derart
ausgestaltet sein, dass sie einen gleichmäßigen Belastungserfolg verspre-
chen. Daraus folgert Salditt, der Grundsatz der gleichmäßigen Lastenver-
teilung müsse den fiskalischen Aspekt der Steuererhebung überlagern.85

Der Verfassungsstaat dürfe Steuern nicht schon deshalb erheben, weil er
sie brauche, sondern nur wenn und soweit er die steuerlichen Lasten dem
Gleichheitssatz entsprechend auferlege. Erst recht müsse das Strafrecht als
ultima ratio diesem Grundsatz gerecht werden. Durch Steuerhinterziehun-
gen würde der Anspruch eines jeden Bürgers, nur Abgaben tragen zu müs-
sen, die nach dem Prinzip der gleichmäßigen Lastenverteilung erhoben
werden, beeinträchtigt. Die Steuerhinterziehung schütze damit nicht das
Kollektiv, sondern das Recht eines jeden (ehrlichen) Steuerzahlers, der mit
seinen Zahlungen die entgangenen Einnahmen kompensiere.

Fraglich ist jedoch, ob aus einem Grundsatz, der den Gesetzgeber bei
der Schaffung von Steuergesetzen und der Steuererhebung bindet, ein
Rechtsgut erwachsen kann. Die Entscheidung des BVerfG zur Besteuerung
von Kapitaleinkünften geht auf die Rechtsgutthematik nicht ein. Ebenso
könnte man erwägen, ob das Gericht nicht der Auffassung ist, es sei doch
der Offenbarungsanspruch geschützt, da der Gesetzgeber im Urteil gleich-
zeitig aufgefordert wird, die Steuerehrlichkeit durch hinreichende, die
steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Kontrollmöglichkeiten
abzustützen.86 Der Gedanke Salditts zu den tatsächlichen Auswirkungen
von Steuerhinterziehungen mag hinsichtlich der Diskussion, ob allein die
Verfassungswidrigkeit der Steuernorm zur Straflosigkeit einer Steuerhin-
terziehung führt, überzeugen, hat für hiesige Zwecke jedoch keine Rele-
vanz.

In der Regel werden alle Steuerzahler oder jedenfalls eine Gruppe zur
Kasse gebeten, wenn Einnahmen ausbleiben, weil Steuern hinterzogen
werden. Gerade hier kommt es aber auf einen entscheidenden gedankli-
chen Schritt an: Soweit der Staat einzelnen Gruppen von Steuerpflichtigen
weitere Abgaben auferlegt, tut er dies in der Regel nur, weil ihm diese in
seinem Haushalt fehlen und die damit zu finanzierenden Aufgaben sonst
nicht erledigt werden könnten. Damit ist die steuerliche Ungleichbelas-
tung wieder nur mittelbare Folge der Steuerverkürzung. Es fehlt hier zu-
dem an der ausreichenden Bestimmbarkeit der Folgen einer Steuerhinter-
ziehung, denn es lässt sich schwer feststellen, bei welcher Höhe von Hin-

85 Salditt StraFo 1997, 65 (68); dem zustimmend Bornheim StuW 1998, 146 (154).
86 BVerfGE 84, 239 (273).
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terziehungsbeträgen Steuererhöhungen notwendig werden und ob oder
wie sich der im Einzelfall hinterzogene Betrag auf die Lastenverteilung
auswirkt. Ebenso kann nur geschätzt werden, welche Einnahmen dem Fis-
kus durch Steuerdelikte jedes Jahr entgehen. Letztlich kann die Auffassung
Salditts damit nicht überzeugen.

Zwischenergebnis

Aus den Überlegungen zum Rechtsgut der Steuerhinterziehung kann Fol-
gendes festgehalten werden: Das Strafrecht dient dem Rechtsgüterschutz.
Als Rechtsgut kann im Allgemeinen die ratio legis einer Strafvorschrift ver-
standen werden. Dies ist der hinter einer Regelung stehende Wert, den der
Gesetzgeber mit den Mitteln des Strafrechts schützen möchte, wobei er das
Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten hat. Das Rechtsgut der Steuer-
hinterziehung dient nicht dem Individuum, sondern den Interessen des
Staats und damit der Allgemeinheit. Es kann deshalb als Kollektivrechts-
gut eingeordnet werden.

Zwar ist zwangsläufige Folge einer Steuerhinterziehung, dass auch die
steuerlichen Offenbarungspflichten verletzt werden und dadurch das Be-
steuerungssystem als Ganzes leidet, da es auf die ehrliche und umfassende
Mitwirkung eines jeden Steuerpflichtigen angewiesen ist. Ebenso wird
mittelbar das Vermögen anderer Steuerpflichtiger, die wegen der Minder-
einnahmen steuerlich stärker belastet werden könnten, geschmälert und
auch die gerechte Verteilung der Steuerlast könnte möglicherweise nicht
mehr gewährleistet werden. Weder die Offenbarungspflichten noch das
Besteuerungssystem oder die mittelbaren Folgen von Steuerhinterziehun-
gen gehören jedoch zum Rechtsgut der Steuerhinterziehung. Das Besteue-
rungssystem als solches wird auch durch die Vielzahl von Hinterziehungen
nicht grundsätzlich infrage gestellt. Die Sanktionierung der Verletzung
von Offenbarungspflichten in § 370 AO dient nur dem Zweck, die Steuer-
erhebung zu sichern. Das Vermögen anderer Steuerpflichtiger wird jeden-
falls nicht eindeutig nachweisbar beeinträchtigt. Schließlich wäre eine un-
gerechte Verteilung der Steuerlast nur eine mittelbare Folge von Steuer-
hinterziehungen. Da nach § 370 AO nur strafbar ist, wer Steuern verkürzt
oder einen nicht gerechtfertigten Steuervorteil erlangt, kann dem Straftat-
bestand auch nicht vorgehalten werden, er stelle den bloßen Steuerunge-
horsam unter Kriminalstrafe. Der Steuerhinterziehungstatbestand dient
mit den Mitteln des Strafrechts der Finanzierung des Staats und seiner

IV.
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Aufgaben. Das von § 370 AO allein geschützte Rechtsgut ist damit das
Steueraufkommen.

Deliktsnatur der Steuerhinterziehung

Nachdem herausgearbeitet wurde, dass die Strafbarkeit der Steuerhinter-
ziehung den Schutz des Steueraufkommens bezweckt, ist nun die De-
liktsart des § 370 AO in den Blick zu nehmen. Es ist also zu untersuchen,
wie § 370 AO das staatliche Vermögen schützt.

Erfolgsdelikt

Zur Vollendung einer Steuerhinterziehung ist die Verkürzung von Steu-
ern oder die Erlangung eines Steuervorteils erforderlich. Dies sind also die
tatbestandlichen Erfolge der Steuerhinterziehung, weshalb man sich wei-
testgehend einig ist, dass es sich bei § 370 AO um ein Erfolgsdelikt han-
delt.87 Der Begriff Erfolgsdelikt ist von dem des Tätigkeitsdelikts zu unter-
scheiden, bei dem sich das Unrecht der Tat in einer Handlung des Täters
erschöpft, ohne dass es zu einer davon abgrenzbaren Wirkung am Hand-
lungsobjekt, also einem tatbestandlichen Erfolg kommt.88 Wenn ange-
nommen wird, die Steuerhinterziehung schütze den Anspruch des Staats
auf Offenbarung aller steuererheblichen Tatsachen, begrenzte sich das tat-
bestandliche Unrecht auf eine reine Tätigkeit, nämlich darauf, gegenüber
der Finanzbehörde steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtig oder unvoll-
ständig anzugeben. Demnach müsste die Steuerhinterziehung konsequen-
terweise als reines Tätigkeitsdelikt eingeordnet werden.89 Selbst diejeni-
gen, die die steuerlichen Mitwirkungspflichten für das geschützte Rechts-

B.

I.

87 BT-Drucks. VI/1982 S. 193; BGH NJW 2013, 1750 (1752); Adick/Bülte Kap. 17
Rn. 15; noch zu § 392 RAO (1968) Franzen/Gast § 392 Rn. 9; Gössel wistra 1985,
126 (129); Joecks/Jäger/Randt § 370 Rn. 32; Hübschmann/Hepp/Spitaler/Peters
§ 370 Rn. 70; Kohlmann/Ransiek § 370 Rn. 56 f.; Seckel Steuerhinterziehung, S. 55.

88 Jescheck/Weigend S. 260, 263.
89 Böhme Kompensationsverbot, S. 60 Fn. 209; Schwarz/Pahlke/Dumke/Webel

§ 370 Rn. 8 halten die Steuerhinterziehung in der Fallkonstellation des Kompen-
sationsverbots für ein reines Tätigkeitsdelikt.
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gut halten, scheinen jedoch nicht daran zu zweifeln, dass die Steuerhinter-
ziehung als Erfolgsdelikt ausgestaltet ist.90

Verletzungs- oder Gefährdungsdelikt

Mit der Feststellung, dass die Steuerhinterziehung das Herbeiführen eines
tatbestandlichen Erfolgs erfordert, ist aber noch nicht die Frage beantwor-
tet, ob es sich bei ihr um ein Verletzungs- oder um ein Gefährdungsdelikt
handelt, denn Erfolgsdelikte finden sich in beiden Deliktskategorien.

Bei Verletzungsdelikten ist zur Tatbestandserfüllung eine tatsächliche
Schädigung des geschützten Objekts erforderlich. Zu ihnen gehören etwa
die Vermögensdelikte wie §§ 253, 263 und 266 StGB. Gefährdungsdelikte
lassen sich in zwei Kategorien unterteilen, in konkrete und abstrakte Ge-
fährdungsdelikte.

Erstere erfordern als tatbestandlichen Erfolg den Eintritt einer konkre-
ten, tatsächlichen Gefahr für das geschützte Tatobjekt und damit einen
Zustand, bei dem die Verletzung so naheliegend ist, dass es nur vom Zu-
fall abhängt, ob das Objekt beeinträchtigt wird oder nicht. Das Rechtsgut
muss bildlich gesprochen an der Verletzung „nah dran“ gewesen sein.91

Beispielhaft lassen sich hier die Straßenverkehrsdelikte, §§ 315b
und 315c StGB, sowie die Brandstiftungsdelikte, §§ 306a II und 306b
II StGB, nennen.

Bei abstrakten Gefährdungsdelikten kommt es nicht auf eine sichtbare
Wirkung für das Schutzobjekt an; der Eintritt einer Gefahr ist deshalb kein
Tatbestandsmerkmal. Es werden vielmehr bestimmte Verhaltensweisen,
die erfahrungsgemäß für bestimmte Rechtsgüter im Allgemeinen gefähr-
lich sind, unter Strafe gestellt. Meist beschränken sich abstrakte Gefähr-
dungsdelikte auf eine reine Tätigkeit und sind deshalb typischerweise – je-
doch nicht notwendig – Tätigkeitsdelikte.92 „Auslöser“ der Strafbarkeit ist
damit die gefahrgeneigte, tatbestandsmäßige Handlung. Zu den abstrakten
Gefährdungsdelikten gehören etwa die Aussagedelikte §§ 153, 154 StGB,

II.

90 Siehe etwa Ehlers FR 1976, 504 (505), auch wenn er die Steuerverkürzung nicht
„Taterfolg“ nennt; anders dagegen Tiedemann JZ 1975, 185 (186), der die Verlet-
zung steuerlicher Mitwirkungspflichten tatsächlich als einziges (Handlungs-)Un-
recht zu betrachten scheint.

91 Rengier AT § 10 Rn. 10.
92 Rengier AT § 10 Rn. 11.
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